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Aufgaben :
• Leitung der Hochschule
• Verteilung der Stellen und Mittel
• Wahrnehmung aller Hochschulangelegenheiten für die im HG oder in der GO nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist

Präsidiumsmitglieder Beauftragte de Präsidiums

Name Prof. Dr. Sven Dieterich Annette Pietsch Prof.in Dr.in Eike Quilling
Prof.in Dr.in habil. Renate 
Schramek

Funktion
Stellvertretender Präsident
Vizepräsident Studium und Lehre

Stellvertretende Kanzlerin
Vizepräsidentin Forschung und 
Transfer

Beauftragte des Präsidiums für die 
Bereiche Transfer und 
Weiterbildung, Gender und 
Diversity

Vertretung Prof.in Dr.in Eike Quilling
Ressortvertretung durch 
die jeweiligen Dezernent*innen

Prof. Dr. Sven Dieterich Prof.in Dr.in Eike Quilling

Zuständigkeit • Vertretung der Hochschule 
nach außen

• Strategische 
Hochschulentwicklung

• Internationalisierung
• Strategische Planung von 

Studium und Lehre
• Digitalisierung von Studium 

und Lehre
• Evaluation und Akkreditierung
• Modellstudiengänge
• Qualitätsmanagement in 

Studium und Lehre

• Leitung der Verwaltung
• Beauftragte für den Haushalt
• Personal- und 

Rechtsangelegenheiten
• Wahlen
• e-Government
• Arbeitsschutz und -sicherheit
• Bibliothek 

• Forschungsstrategie und 
Weiterentwicklung des 
Forschungsprofils 

• Forschungsförderung & 
Forschungsprogramme

• Transferstrategie
• Qualitätssicherung in 

Forschung und Transfer 
• Wissenschaftliche 

Nachwuchsförderung und 
Promotionsprogramme

• Strategische 
Hochschulentwicklung

• Marketing, Kommunikation & 
Presse 

• Transfer
• Weiterbildung 
• Gender und Diversity

In Abstimmung mit der 
Vizepräsidentin Forschung und 
Transfer 
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